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BAGüS SGB XII 54-03    Münster, 13.02.2013 
 

Mitglieder-Info Nr. 5/2013 
 

Verlängerung der Befristung der Familienpflege nach §  54 Abs.  3 SGB XII 

Entwurf eines Gesetzes zur Verwaltungsvereinfachung in der Kinder- und Jugendhilfe 

(Kinder- und Jugendhilfeverwaltungsvereinfachungsgesetz – KJVVG) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der o. g. Gesetzentwurf der Bundesregierung (Bundesratsdrucksache 93/13) sieht in Arti-
kel 2 vor, die Befristung des Leistungstatbestandes zur Hilfe für die Betreuung in einer 
Pflegefamilie in §  54 Abs.  3 SGB XII von 2013 auf 2018 zu verlängern. 

In der Begründung wird dazu u. a. ausgeführt, dass die Befristung seiner Zeit wegen der 
angestrebten Neuordnung der Zuständigkeiten für Kinder und Jugendliche erfolgte. Die 
von der ASMK und JFMK eingesetzte Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Inklusion von jungen 
Menschen mit Behinderungen“ (die BAGüS ist dort Mitglied) könne aber wegen der Kom-
plexität der zur klärenden Fragen ihren Abschlussbericht erst der JFMK und der ASMK 
2013 vorlegen. Bei einer Entscheidung von JFMK und ASMK für eine Neuordnung werde 
die Bundesregierung prüfen, ob den Beschlüssen der JFMK und ASMK Rechnung getra-
gen werden soll. Wenn sie sich für einen Neuordnung entscheide, könne ein entsprechen-
des Gesetzgebungsverfahren frühestens in der 18. Legislaturperiode des Deutschen Bun-
destages durchgeführt werden. 

Der Gesetzentwurf, der auch Änderungen bei der Kostenbeitragserhebung und der Statis-
tik in der Jugendhilfe vorsieht, ist als Anlage beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 
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